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SALZBURG 
 

6. August 2018 
| naturschutzbund Salzburg | Museumsplatz 2 | 5020 Salzburg 
 
An das 
Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
Per Mail: 
abt.11@bmnt.gv.at 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at  
 
Betreff: 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002, 
das Immissionsschutzgesetz – Luft und das Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird 
(AarhusBeteiligungsgesetz 2018) GZ: BMNT-UW.1.4.2/0077-I/1/2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Naturschutzbund Salzburg begrüßt die Gesetzesinitiative zur Umsetzung der Aarhus 
Konvention, mit der auch der Zugang zu Gerichten für NGOs gesetzlich verankert werden soll. 
Durch die Umsetzung wird nicht nur das Recht der Öffentlichkeit auf Beteiligung und 
Rechtsschutz in umweltrechtlichen Angelegenheiten, sondern auch Rechtssicherheit für 
Projektwerbende gewährleistet. 
 
Der vorliegende Entwurf zur Änderung von AWG, WRG und IG Luft stellt einen ersten Schritt zur 
Schließung der Umsetzungslücken der Aarhus Konvention in Österreich dar. Als problematisch 
und wenig praktikabel wird die in den einzelnen o. e. Rechtsmaterien voneinander abweichende 
Umsetzung gesehen. Der Naturschutzbund Salzburg appelliert daher an das BMNT, eine 
umfassende Aarhus-Umsetzung in allen relevanten umweltrechtlichen Materien in Angriff zu 
nehmen, etwa in Form eines separaten Gesetzes, das Beteiligung und Rechtsschutz für 
Umweltschutzorganisationen einheitlich regelt. 
 
Überdies wird darauf hingewiesen, dass auch für alle landesgesetzlichen Materien, die aus dem 
Unionsumweltrecht hervorgegangene Rechtsvorschriften beinhalten (wie bspw Raumordnung, 
Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei und sohin u.a. Belange des Umwelt-, 
Gesundheits-, Natur-, Landschafts-, Biotop-, Artenschutzes) entsprechende Regelungen für die 
Beteiligung von Umweltorganisationen erforderlich sind. 
 
Für die konkrete Bewertung des Entwurfs des Aarhus-Beteiligungsgesetzes 2018 schließt sich 
der Naturschutzbund Salzburg den Ausführungen von Umweltdachverband und 
ÖKOBÜRO an.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Winfrid HERBST e.h.       Dr. Hannes AUGUSTIN e.h. 
(Vorsitzender                         (Geschäftsführer) 
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